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Lizenzvereinbarung 
 
 
Durch den Erwerb einer QUMedia-Software werden Sie zum Lizenznehmer dieser 
Software. Dadurch gelten für Sie die folgenden Vertragsbedingungen: 
1. Vertragsgegenstand ist das gesendete / auf Datenträger aufgezeichnete 
Computerprogramm sowie das etwaig dazugehörige Benutzerhandbuch. 
2. Nach dem Stand der Technik ist es nicht möglich, Computersoftware so zu erstellen, 
dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Gegenstand des 
Vertrags ist daher eine Software, die im Sinne der Programmbeschreibung 
grundsätzlich brauchbar ist. 
3. QUMedia gewährt Ihnen das einfache und persönliche Recht (Lizenz), die gelieferte 
Software ein Mal auf einem Einzelplatz-Rechner oder auf einem Server im Netzwerk zu 
nutzen. Zulässig ist das Erstellen von Duplikaten ausschließlich zu eigenen Test- und 
Übungszwecken. Weitergehende Rechte bedürfen - soweit nichts anderes in dieser 
Lizenzvereinbarung bestimmt ist - gesonderter schriftlicher Vereinbarungen. Access-
Runtime darf nur mit der gelieferten QUMedia-Software genutzt werden. Eine 
Weitergabe der Software an Dritte, ein Vermieten oder Verleihen oder eine kostenlose 
Weitergabe ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von QUMedia zulässig, 
ansonsten ausdrücklich untersagt. 
4. Dem Lizenznehmer ist es gestattet, die Programmierung der Software ausschließlich 
zu eigenen Zwecken zu verändern. Ausdrücklich untersagt ist es jedoch, die gelieferte 
Software als Grundlage eigener Software zu verwenden. 
5. Die Software ist urheberrechtlich geschützt. QUMedia macht darauf aufmerksam, 
dass der Lizenznehmer für alle Schäden aufgrund von Urheberrechtsverletzungen haftet 
die QUMedia entstehen. Eine bekannt werdende Urheberrechtsverletzung führt 
unweigerlich zur Anzeige. 
6. QUMedia ist berechtigt, Softwarepflege nach eigenem Ermessen zu betreiben. Ein 
Austausch oder eine Aktualisierung erfolgen gegen Leistung einer von QUMedia 
festgelegten Gebühr. 
7. Aus den unter 2. genannten Gründen übernimmt QUMedia keinerlei Haftung für die 
Fehlerfreiheit der Software und eventueller dadurch entstandener Schäden. 
Insbesondere übernimmt QUMedia keine Gewähr, dass die Software den 
Anforderungen und Zwecken des Lizenznehmers genügt oder mit anderen von ihm 
ausgewählten Programmen und Hardwarekombinationen zusammenarbeitet. QUMedia 
haftet nicht für mittelbare Schäden oder für Folgeschäden, insbesondere nicht für 
entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder 
irgendeinem Vermögensschaden aus der Benutzung dieses Produkts. Verantwortung 
für die richtige Wahl und die Folgen der Anwendung, sowie der damit beabsichtigten 
Resultate trägt der Lizenznehmer. 


